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Einleitung 
 
Die Genehmigungsfiktion des § 42a VwVfG zählt zu einem der umstrittenen 

Problembereiche des Allgemeinen Verwaltungsrechts. Beantwortet die Verwaltung 
einen Genehmigungsantrag nicht innerhalb einer angemessenen Frist, so stellt 
sich die Frage, ob und inwieweit der Antragsteller darauf außer gerichtlichem 
Rechtsschutz reagieren kann. Zur Beschleunigung des solchen Verfahrens kennt 
das deutsche Recht die Genehmigungsfiktion schon seit Langem. Auf diese Weise 
wird die Verwaltung unter Druck gesetzt, den Antrag unverzüglich zu entschei-
den.1 Anerkannt ist die Genehmigungsfiktion damals aber nicht als die Rechtsfigur 
im Allgemeinen Verwaltungs- und Verwaltungsverfahrensrecht, sondern erst in 
einzelnen Fachgesetzen.2 Ein klassisches Beispiel hierfür bildet die Genehmi-
gungsfiktion im Baurecht nach § 22 Abs. 5 Satz 4 BauGB. 

Das Inkrafttreten der auf Verbesserung des Europäischen Binnenmarktes für 
grenzüberschreitende Dienstleistungen zielenden Dienstleistungsrichtlinie (DLRL) 
im Jahr 20063 stellte die Mitgliedstaaten vor erhebliche verwaltungsverfahrens-
rechtliche Herausforderungen. Zur Beschleunigung des behördlichen Genehmi-
gungsverfahrens und zur Verwirklichung der Rechtssicherheit4 formuliert Art. 13 
Abs. 3 und 4 der DLRL die Anforderungen an das mit dem niedergelassenen 
Dienstleistungserbringer verbundene Genehmigungsverfahren. Als erste Stufe 
muss die Frist für die Bearbeitung bzw. Entscheidung von Genehmigungsanträ-
gen nach Art. 13 Abs. 3 Satz 1 DLRL vorab und angemessen festgelegt und 
nach Satz 3 und 4 kann lediglich aus Komplexität der Angelegenheit einmal für 
eine begrenzte Dauer verlängert werden. Falls die zuständige Behörde die ge-
nannte Frist nicht einzuhalten vermag, kommt die Genehmigungsfiktion des 
Art. 13 Abs. 4 Satz 1 DLRL als Sanktionsmaßnahme5 zustande. Hierdurch lässt 
sich die Rechtssicherheit im Genehmigungsverfahren für den niedergelassenen 
Dienstleistungserbringer verbessern. Dies hat demnach zur Folge, dass die Ge-
nehmigung nach Fristablauf als erteilt gilt, soweit kein zwingender Grund des 
                                                            

1 Guckelberger, DÖV 2010, 109.  
2 BT-Drs. 16/10493, S. 14. 
3 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 

2006 über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. EU Nr. L 376, S. 36. 
4 Vgl. Erwägungsgrund 43 DLRL. 
5 Cornils, in: Schlachter/Ohler, Europäische Dienstleistungsrichtlinie, Art. 13 Rn. 6. 
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Allgemeininteresses, einschließlich eines berechtigten Interesses Dritter den Fik-
tionseintritt rechtfertigt. 

Als Richtlinie i.S.d. Art. 288 Abs. 3 AEUV bindet die DLRL alle Mitgliedstaa-
ten, unter anderem auch Deutschland und erstellt die Auswirkungen auf die 
Verwaltungspraxis und das deutsche Verwaltungsrecht, in dem sich die verfah-
rensrechtlichen Anforderungen der zuvor festgelegten und angemessenen Frist 
für den Genehmigungsantrag und der Genehmigungsfiktion bislang sehr verein-
zelt vorfinden. Zur Umsetzung der DLRL beschloss der deutsche Gesetzgeber 
in diesem Zusammenhang, allgemeine Grundsätze zur Genehmigungsfiktion in 
§ 42a VwVfG durch das 4. VwVfÄndG6 aufzustellen. Obwohl sich die Umset-
zungspflicht zur Genehmigungsfiktion nach der DLRL ausschließlich auf die 
Niederlassung des Dienstleistungserbringers beschränkt, dehnt sich der Anwen-
dungsbereich der nach § 42a VwVfG neu einzurichtenden Regelung auch über 
anderweitige öffentlich-rechtliche Genehmigungsverfahren aus. Infolgedessen 
erlangt diese Verordnung künftig eine größere Bedeutung als bisher. Die Frage 
nach der Geltung der Genehmigungsfiktion und der Länge der angemessenen 
Frist bleibt trotzdem dem Fachgesetzgeber vorbehalten. 

Die Vorschrift des § 42a VwVfG enthält zwar insofern die positive Regelung 
zur Genehmigungsfiktion im Allgemeinen etwa die Begriffsbestimmung der Ge-
nehmigungsfiktion, die Voraussetzung für deren Eintritt, die Entscheidungsfrist 
und die Fiktionsbescheinigung. Diese in Kraft befindliche Vorgabe kann aber 
nicht alle rechtlichen Unklarheiten ausräumen. Vielmehr wird sie in der verwal-
tungsrechtliche Wissenschaft noch weiter diskutiert und wirft zahlreiche Rechts-
fragen auf. Ein Beispiel dafür bildet die Problematik über die Reichweite der 
Fiktionswirkung. Eindeutig führt die fingierte Genehmigung zu einer Erteilungs-
fiktion. Der Zweifel bleibt dagegen noch bestehen, ob sich der Fiktionsbereich 
auf die materielle Rechtmäßigkeitswirkung ausbreiten sollte.7 Ein derartiger Fall 
tangiert unmittelbar die Frage der die Rechtswidrigkeit voraussetzenden Rück-
nahmemöglichkeit einer Genehmigungsfiktion.  

Ein weiteres Problem bereitet ferner die Begriffsbestimmung der Vollständig-
keit der Unterlagen i.S.d. § 42a Abs. 2 Satz 2 VwVfG, von der der Fristbeginn zur 
Genehmigungsfiktion immer abhängt. Wie und unter welchen Bedingungen die 
eingereichten Unterlagen als rechtlich vollständig erachtet sind, regelt diese Vor-
gabe jedoch nicht. Die Zielsetzung der Einrichtung der Genehmigungsfiktion, 
die Beschleunigung des Genehmigungsverfahrens zu ermöglichen, könnte dadurch 
kaum erreicht werden. Die tatsächliche Problematik in der Verwaltungspraxis, 
die den Fortschritt blockiert, wäre eher das Fehlen der vollständigen Antrags-

                                                            
6 BGBl. 2008 Teil 1 Nr. 58, S. 2418 ff. 
7 Ziekow, GewArch 2007, 179 ff.; LKRZ 2008, 1, 4 f. 


